
Mietbedingungen Mietpark Borgholz – Sebastian Justus 

1 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner 
1. Die vorliegenden Mietbedingungen gelten sowohl für private Endverbrau-
cher als auch im GeschäŌsverkehr gegenüber Unternehmern sowie gegen-
über jurisƟschen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 
2. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die 
vereinbarte Mietzeit in Miete zu überlassen. 
3. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur besƟmmungsge-
mäß einzusetzen, die einschlägigen Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbe-
sƟmmungen sowie StraßenverkehrsvorschriŌen sorgfälƟg zu beachten, die 
Miete vereinbarungsgemäß zu zahlen, den Mietgegenstand ordnungsge-
mäß zu behandeln und bei Ablauf der Mietzeit gesäubert und vollgetankt 
zurückzugeben. 
4. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter den jeweiligen Stand- bzw. 
Einsatzort des Mietgegenstandes anzuzeigen. 
 
2 Übergabe des Mietgegenstandes, Verzug des Vermieters 
1. Der Vermieter hat den Mietgegenstand in einwandfreiem, betriebsfähi-
gem und vollgetanktem Zustand zu übergeben. 
2. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Anlieferung durch den Vermieter 
bzw. Abholung durch den Mieter. 
3. Kommt der Vermieter bei Beginn der Mietzeit mit der Übergabe aus Grün-
den in Verzug, die er nicht zu vertreten hat, so kann der Mieter keine Ent-
schädigung verlangen. Nach Setzung einer angemessenen Frist kann der 
Mieter vom Vertrag zurücktreten, wenn sich der Vermieter zu diesem Zeit-
punkt weiterhin in Verzug befindet. 
 
3 Mängel bei Übergabe des Mietgegenstandes 
1. Der Mieter ist berechƟgt, den Mietgegenstand rechtzeiƟg vor Mietbeginn 
zu besichƟgen und etwaige Mängel zu rügen. Die Kosten einer Untersuchung 
trägt der Mieter. 
2. Bei Übergabe erkennbare Mängel, welche den vorgesehenen Einsatz nicht 
unerheblich beeinträchƟgen, können nicht mehr gerügt werden, wenn sie 
nicht unverzüglich nach Untersuchung schriŌlich dem Vermieter angezeigt 
worden sind. SonsƟge bereits bei Übergabe vorhandene Mängel sind unver-
züglich nach Entdeckung schriŌlich anzuzeigen. 
3. Der Vermieter hat rechtzeiƟg gerügte Mängel, die bei Übergabe vorhan-
den waren, zu beseiƟgen. Die Kosten der Behebung solcher Mängel trägt der 
Vermieter. Der Vermieter kann die BeseiƟgung auch durch den Mieter vor-
nehmen lassen; dann trägt der Vermieter die erforderlichen Kosten. Der Ver-
mieter ist auch berechƟgt, dem Mieter einen funkƟonell gleichwerƟgen 
Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen. Die Zahlungspflicht des Mieters 
verschiebt sich bei wesentlichen BeeinträchƟgungen des Mietgegenstandes 
um die notwendige Reparaturzeit. 
4. Läßt der Vermieter eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Be-
seiƟgung eines bei der Übergabe vorhandenen Mangels durch sein Ver-
schulden fruchtlos verstreichen, so hat der Mieter ein RücktriƩsrecht. Das 
RücktriƩsrecht des Mieters besteht auch in solchen Fällen des Fehlschlagens 
der BeseiƟgung eines bei der Übergabe vorhandenen Mangels durch den 
Vermieter. Ein Schadenersatzanspruch für den Mieter entsteht dadurch 
nicht. 
 
4 HaŌungsbegrenzung des Vermieters 
1. Weitergehende Schadenersatzansprüche gegen den Vermieter, insbeson-
dere ein Ersatz von Schäden, die nicht am Mietgegenstand selbst entstan-
den sind, können vom Mieter nur geltend gemacht werden 
- bei grobem Verschulden des Vermieters 
- bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen 
- falls der Vermieter nach ProdukthaŌungsgesetz für Personenschäden oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen haŌet 
- bei der schuldhaŌen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten soweit die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypi-
schen, voraussehbaren Schadens. 
Im Übrigen ist die HaŌung ausgeschlossen. 
2. Wenn durch Verschulden des Vermieters der Mietgegenstand vom Mieter 
infolge unterlassener oder fehlerhaŌer Ausführung von vor oder nach Ver-
tragsabschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen 

vertraglichen Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedie-
nung und Wartung des Mietgegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Mieters 
die Regelung von Art. 3 Nr. 3 und 4 sowie Art. 4 Nr. 1 entsprechend. 
 
5 Mietpreis und Zahlung, Abtretung zur Sicherung der Mietschuld 
1. Der Berechnung der Miete liegt eine Arbeitszeit bis zu 8 Stunden täglich 
zugrunde. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der Fünf-Tage-Woche (Mon-
tag bis Freitag). Wochenendarbeiten, zusätzliche Arbeitsstunden und er-
schwerte Einsätze sind dem Vermieter anzuzeigen; sie werden zusätzlich be-
rechnet. 
2. Die Miete versteht sich ohne Kosten für Ver- und Entladen, Frachten und 
Transport bei Hin- und Rücklieferung, Gestellung von Betriebsstoffen und 
Personal. 
3. Die Miete ist sofort ohne Abzug von Skonto zahlbar. 
4. Die gesondert berechnete gesetzliche Mehrwertsteuer ist zusätzlich vom 
Mieter zu zahlen. 
5. Das Zurückbehaltungsrecht und das Aufrechnungsrecht des Mieters be-
stehen nur bei vom Vermieter unbestriƩenen oder rechtskräŌig festgestell-
ten Gegenansprüchen des Mieters, nicht aber bei bestriƩenen Gegenan-
sprüchen. 
6. Ist der Mieter mit der Zahlung eines fälligen Betrages länger als 14 Kalen-
dertage nach schriŌlicher Mahnung in Verzug, oder ging ein vom Mieter ge-
gebener Wechsel zu Protest, so ist der Vermieter berechƟgt, den Mietge-
genstand nach Ankündigung ohne Anrufung des Gerichts auf Kosten des 
Mieters, der den ZutriƩ zu dem Mietgegenstand und den Abtransport zu er-
möglichen hat, abzuholen und darüber anderweiƟg zu verfügen. Die dem 
Vermieter aus dem Vertrag zustehenden Ansprüche bleiben bestehen; je-
doch werden Beträge, die der Vermieter innerhalb der vereinbarten Ver-
tragsdauer etwa durch anderweiƟge Vermietung erzielt hat oder häƩe er-
zielen können, nach Abzug der durch die Rückholung und Neuvermietung 
entstandenen Kosten abgerechnet. 
7. Fällige Beträge werden in den Kontokorrent hinsichtlich eines für Liefe-
rungen zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Kontokorrent-Eigen-
tumsvorbehaltes aufgenommen. 
8. Der Mieter triƩ in Höhe des vereinbarten Mietpreises, abzüglich erhalte-
ner KauƟon, seine Ansprüche gegen seinen AuŌraggeber , für dessen Auf-
trag der Mietgegenstand verwendet wird, an den Vermieter ab. Der Vermie-
ter nimmt die Abtretung an. 
 
6 SƟllliegeklausel 
1. Ruhen die Arbeiten auf der ArbeitsstäƩe, für die das Gerät gemietet ist, 
infolge von Umständen, die weder der Mieter noch der AuŌraggeber zu ver-
treten hat (z. B. Frost, Hochwasser, Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, 
behördliche Anordnungen) an mindestens zehn aufeinander folgenden Ta-
gen, so gilt ab 11. Kalendertag diese Zeit als SƟlliegezeit. 
2. Die vereinbarte Mietdauer wird um die SƟlliegezeit verlängert. 
3. Der Mieter hat für die SƟlliegezeit (siehe Vertrag Vorderseite) v. H. der 
dieser Zeit entsprechenden vereinbarten Monatsmiete bei Zugrundelegung 
einer arbeitstäglichen Schichtzeit von 8 Stunden zu zahlen; falls nicht anders 
vereinbart, gilt der handelsübliche Prozentsatz von 75 %. 
4. Die Mieter hat sowohl von der Einstellung der Arbeiten als auch von ihrer 
Wiederaufnahme dem Vermieter unverzüglich schriŌlich MiƩeilung zu ma-
chen und die SƟlliegezeit auf Verlangen durch Unterlagen nachzuweisen. 
 
7 Unterhaltspflicht des Mieters 
1. Der Mieter ist verpflichtet, 
a) den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen; 
b) die sach- und fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstandes 
auf seine Kosten durchzuführen; 
c) notwendige InspekƟons- und Instandsetzungsarbeiten rechtzeiƟg anzu-
kündigen und unverzüglich durch den Vermieter ausführen zu lassen. Die 
Kosten trägt der Vermieter, wenn der Mieter und seine Hilfspersonen nach-
weislich jede gebotene Sorgfalt beachtet haben. 
2. Der Vermieter ist berechƟgt, den Mietgegenstand zu besichƟgen und 
nach vorheriger AbsƟmmung mit dem Mieter selbst zu untersuchen oder 
durch einen BeauŌragten untersuchen zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, 
dem Vermieter die Untersuchung in jeder Weise zu erleichtern. Die Kosten 
der Untersuchung trägt der Vermieter. 
8 HaŌung des Mieters bei Vermietung mit Bedienungspersonal 
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Bei Vermietung des Mietgegenstandes mit Bedienungspersonal darf das Be-
dienungspersonal nur zur Bedienung des Mietgegenstandes, nicht zu ande-
ren Arbeiten eingesetzt werden. Bei Schäden, die durch das Bedienungsper-
sonal verursacht werden, haŌet der Vermieter nur dann, wenn er das Be-
dienungspersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt hat. Im Übrigen trägt 
der Mieter die HaŌung. 
 
9 Beendigung der Mietzeit und Abholung des Mietgegenstandes 
1. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Ende der Mietdauer voll-
getankt und gesäubert zur Abholung an einem sicheren Ort bereitzustellen. 
2. Die Mietzeit endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit; Art. 5 Nr. 6 letz-
ter Halbsatz gilt entsprechend. 
3. Der Mieter hat den Mietgegenstand in betriebsfähigem, vollgetanktem 
und gereinigtem Zustand zurückzuliefern oder zur Abholung bereitzuhalten; 
Art. 7 Nr. 1 b) und 1 c) gilt entsprechend. 
4. Die Rücklieferung hat während der normalen GeschäŌszeit des Vermie-
ters so rechtzeiƟg zu erfolgen, dass der Vermieter in der Lage ist, den Miet-
gegenstand noch an diesem Tag zu prüfen. 
 
10 Verletzung der Unterhaltspflicht 
1. Wird der Mietgegenstand in einem Zustand bereitgestellt, der ergibt, dass 
der Mieter seiner in Art. 7 vorgesehenen Unterhaltspflicht nicht nachgekom-
men ist, so besteht eine Zahlungspflicht des Mieters in Höhe des entstande-
nen Schadens. 
2. Der Umfang der vom Mieter zu vertretenden Mängel und Beschädigun-
gen ist dem Mieter mitzuteilen und es ist ihm Gelegenheit zur Nachprüfung 
zu geben. Die Kosten der zur Behebung der Mängel erforderlichen Instand-
setzungsarbeiten sind seitens des Vermieters dem Mieter in geschätzter 
Höhe möglichst vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten aufzugeben. 
3. Die ordnungsgemäße Rückgabe des Mietgegenstandes gilt als vom Ver-
mieter anerkannt, wenn erkennbare Mängel bei rechtzeiƟger Bereitstellung 
im Sinne von Art. 9 Nr. 4 nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eintreffen 
am BesƟmmungsort beanstandet worden sind. 
 
11 Weitere Pflichten des Mieters 
1. Der Mieter darf einem DriƩen den Mietgegenstand weder überlassen 
noch Rechte aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher Art an 
dem Mietgegenstand einräumen. 
2. Sollte ein DriƩer durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen 
Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen, so ist der Mieter verpflich-
tet, dem Vermieter unverzüglich durch Einschreiben Anzeige zu erstaƩen 
und den DriƩen hiervon durch Einschreiben zu benachrichƟgen. 
3. Der Mieter hat geeignete Maßnahmen zur Sicherung gegen Diebstahl des 
Mietgegenstandes zu treffen. 
4. Der Mieter hat bei allen Unfällen den Vermieter zu unterrichten und des-
sen Weisungen abzuwarten. Bei Verkehrsunfällen und Diebstahl ist die Poli-
zei hinzuzuziehen. 
5. Verstößt der Mieter schuldhaŌ gegen die vorstehenden BesƟmmungen zu 
1. und 4., so ist er verpflichtet, dem Vermieter allen Schaden zu ersetzen, 
der diesem daraus entsteht. 
 
12 Kündigung 
1. a) Der über eine besƟmmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist für 
beide Vertragspartner grundsätzlich unkündbar. 
b) Das gleiche gilt für die Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbe-
sƟmmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmiet-
zeit hat der Mieter das Recht, den auf unbesƟmmte Zeit abgeschlossenen 
Mietvertrag mit einer Frist von einem Tag zu kündigen. 
c) Bei Mietverträgen auf unbesƟmmte Zeit ohne Mindestmietdauer beträgt 
die Kündigungsfrist 
- einen Tag, wenn der Mietpreis pro Arbeits-/Kalendertag 
- zwei Tage, wenn der Mietpreis pro Woche 
- eine Woche, wenn der Mietpreis pro Monat 
vereinbart ist. 
2. Der Vermieter ist berechƟgt, den Mietvertrag nach Ankündigung ohne 
Einhaltung einer Frist zu beenden 
a) im Falle von Art. 5 Nr. 6; 
b) wenn nach Vertragsabschluss dem Vermieter erkennbar wird, dass der 
Anspruch auf Mietzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters 
gefährdet wird; 

c) wenn der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters den Mietgegenstand 
oder einen Teil desselben nicht besƟmmungsgemäß verwendet oder an ei-
nen anderen Ort verbringt; 
d) in Fällen von Verstößen gegen Art. 7 Nr. 1. 
e) Einer Fortsetzung des Mietverhältnisses gem. § 545 BGB wird widerspro-
chen. 
 
13 Verlust des Mietgegenstandes 
Sollte es dem Mieter schuldhaŌ oder aus technisch zwingenden Gründen 
unmöglich sein, die ihm nach Art. 9 Nr. 3 obliegende Verpflichtung zur Rück-
gabe des Mietgegenstandes einzuhalten, so ist er zu Schadenersatz ver-
pflichtet. SchuldhaŌes Handeln des Mieters triƩ auch ein, wenn er sich nicht 
an Absprachen und Vereinbarungen zur Sicherung des Mietgegenstandes 
hält. 
 
14 SonsƟge BesƟmmungen 
1. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen des Vertrages sollen 
schriŌlich erfolgen. 
2. Sollte irgendeine BesƟmmung des Vertrages unwirksam sein, so werden 
davon die übrigen BesƟmmungen des Vertrages nicht berührt. 
3. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Ur-
kunden- und Wechselprozess - ist, wenn der Mieter Kaufmann, eine jurisƟ-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, für beide Teile und für sämtliche Ansprüche der Hauptsitz des 
Vermieters oder – nach seiner Wahl - der Sitz seiner Zweigniederlassung, die 
den Vertrag abgeschlossen hat. Der Vermieter kann auch am allgemeinen 
Gerichtsstand des Mieters klagen. 
4. Ergänzend gelten die allgemeinen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen 
der Firma SebasƟan Justus - Mietpark Borgholz. 
3. Macht der Vermieter von dem ihm nach Nr. 2 zustehenden Kündigungs-
recht Gebrauch, findet Art. 5 Nr. 6 in Verbindung mit Art. 9 und 10 entspre-
chende Anwendung. 
4. Der Mieter kann den Mietvertrag nach Ankündigung ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, wenn die Benutzung des Mietgegenstandes aus vom Ver-
mieter zu vertretenden Gründen längerfrisƟg nicht möglich ist. 


